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Vergütungsbericht der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021  
 
Der Vergütungsbericht beschreibt die Grundzüge des Vergütungssystems für die Geschäftsführer und erläutert 

Struktur und Höhe der individuellen Einkommen. Ferner werden Angaben zu Leistungen, die den 

Geschäftsführern für den Fall der Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, sowie die Grundsätze und 

Höhe der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats beschrieben.  

 

In die vergleichende Darstellung der durchschnittlichen Vergütung von Arbeitnehmern auf 

Vollzeitäquivalenzbasis (sog. Vertikalvergleich) ist dabei bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2025 nicht die 

durchschnittliche Vergütung der letzten fünf Geschäftsjahre in die vergleichende Betrachtung einzubeziehen, 

sondern lediglich die durchschnittliche Vergütung über den Zeitraum seit dem Geschäftsjahr 2021. Bei der 

diesjährigen erstmaligen Erstellung des Vergütungsberichts entfällt daher insoweit eine Darstellung, da 

ansonsten entgegen der gesetzgeberischen Intention nachträglich Daten für das Geschäftsjahr 2020 zu erheben 

wären. 

 

Der Vergütungsbericht wurde vom Abschlussprüfer BakerTilly einer formellen und inhaltlichen Prüfung 

unterzogen. Der Vermerk über das Ergebnis dieser Prüfung ist im Anschluss an den Vergütungsbericht 

vollständig wiedergegeben. Darüber hinaus wurde den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 

Kodex (DCGK) entsprochen. 

 

Die Gesellschaft fühlt sich im Rahmen ihrer Berichterstattung der Transparenz in einem hohen Maße 

verpflichtet. Dies gilt auch im Bereich der Geschäftsführungsvergütung, die mit allen ihren Komponenten und 

zudem individualisiert im Vergütungsbericht offengelegt und erläutert wird.  

 

Vergütung der Geschäftsführung  

 

Die Gesellschafterversammlung der paragon GmbH befasst sich pflichtgemäß regelmäßig mit der Vergütung der 

Geschäftsführung und deren Angemessenheit. Dabei werden die einzelnen Komponenten der 

Geschäftsführungsvergütung besprochen und in die Prüfung mit einbezogen. 

 

Grundzüge des Vergütungssystems 

Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung setzt sich aus einer erfolgsunabhängigen Festvergütung 

einschließlich von Nebenleistungen sowie einer erfolgsabhängigen einjährigen (variablen) Vergütung zusammen.  

 

Ein mehrjähriger variabler Vergütungsanteil wurde nicht vereinbart. Schließlich umfasst die Gesamtvergütung 

noch einen Versorgungsaufwand nach IAS 19 für Klaus Dieter Frers. Dieser wird gem. DCGK als Bestandteil der 

Gesamtvergütung mit aufgenommen, auch wenn es sich dabei nicht um eine neu gewährte Zuwendung im 

engeren Sinne handelt, sondern eine Entscheidung des Aufsichtsrats in der Vergangenheit weiterwirkt. 
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Festvergütung 

Die Festvergütung ist eine feste jährliche Grundvergütung, die in monatlich gleichen Raten ausbezahlt wird. Da 

alle anderen Vergütungskomponenten variabel sind und bis auf null sinken können, ist die Festvergütung die 

Untergrenze der Vergütung der Geschäftsführung. 

 

Die Festvergütung ist abhängig von der Funktion, der Verantwortung und der Dauer der Zugehörigkeit zur 

Geschäftsführung.  

 

Nebenleistungen 

Die vertraglich vereinbarten Nebenleistungen bestehen aus üblichen Zusatzleistungen wie Beiträge zu 

Versicherungen und die Stellung eines Dienstwagens, der auch privat genutzt werden kann. 

 

Variable Bestandteile 

Neben der Festvergütung gibt es noch eine variable Vergütungskomponente. Diese wird individuell je 

Geschäftsführer festgelegt. 

 

Bei dem Vorsitzenden der Geschäftsführung ist der variable Vergütungsbestandteil ausschließlich vom EBITDA 

des jeweiligen Geschäftsjahres abhängig. Ein Einbezug der Aktienkursentwicklung und der 

Unternehmenswertsteigerung ist nicht erforderlich, da der Vorsitzende der Geschäftsführung gleichzeitig 49,3% 

des Kommanditkapitals der paragon GmbH & Co. KGaA hält. Damit ist eine Orientierung an der langfristigen 

Unternehmenswertsteigerung – losgelöst von der Vergütung als Geschäftsführer der paragon GmbH – per se 

sichergestellt. 

 

Beim Geschäftsführer Herrn Dr. Schöllmann orientiert sich der variable Vergütungsbestandteile  

a) an der Entwicklung des Aktienkurses und  

b) am EBITDA und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens. 

 

Bei der Entwicklung des Aktienkurses wird auf die Entwicklung des Börsenkurses je Aktie im abgelaufenen 

Geschäftsjahr abgezielt. In Abhängigkeit von der Erhöhung des Aktienkurses wird eine variable Komponente 

ausgezahlt die max. 50 % der festen Tätigkeitsvergütung beträgt. Eine etwa verdiente erfolgsabhängige jährliche 

variable Vergütung ist zahlbar nach Billigung des Konzernabschlusses durch den Aufsichtsrat. 

 

Der variable Vergütungsbestandteil in Abhängigkeit vom EBITDA und der wirtschaftlichen Lage des 

Unternehmens wird jährlich mit dem Gesellschafter der paragon GmbH vereinbart. Diese variable Komponente 

ist auf 60 % der Festvergütung gedeckelt („Cap“). Der so festgesetzte Vergütungsbestandteil wird jedoch nur zu 

30 % an den Geschäftsführer ausbezahlt, der Restbetrag wird einem virtuellen Tantiemekonto des 

Geschäftsführers gutgeschrieben. Sofern eine in der Zielvereinbarung festgelegte Mindestschwelle 

unterschritten wird, erfolgt eine Belastung des Tantiemekontos („Malus“) in Höhe des in der Zielvereinbarung 

festgesetzten Betrages in Abhängigkeit vom Grad der Verfehlung der Unternehmensziele. Eine Auszahlung aus 

dem Tantiemekonto erfolgt erstmalig zwei Jahre nach der erstmaligen Tantieme-Festsetzung. Ein sich hiernach 
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und in den folgenden Geschäftsjahren ergebender positiver Saldo des Tantiemekontos wird jeweils zu einem 

Drittel zehn Tage nach Billigung des Konzernabschlusses durch den Aufsichtsrat ausbezahlt. Spätestens bei 

Beendigung des Dienstverhältnisses ist der Saldo des Tantiemekontos auszugleichen. 

 

Sonstiges 

Abfindungszahlungen für den Fall der regulären Beendigung der Geschäftsführertätigkeit sind nicht vereinbart 

worden. 

 

In Bezug auf § 162 Abs. 3 AktG wird darauf hingewiesen, dass Zusagen für Aktien oder Aktienoptionen nicht 

Bestandteil des Vergütungssystems sind. 

 

In Bezug auf § 162 Abs. 4 AktG wird festgestellt, dass im Berichtsjahr keine variablen Vergütungsbestandteile 

zurückgefordert wurden. 

 

Gesamtaussage zur Angemessenheit des Vergütungssystems 

Das Vergütungssystem für die Geschäftsführung der paragon GmbH erfüllt damit seiner Struktur nach sowie in 

der konkreten Ausgestaltung und der Höhe nach alle Anforderungen für eine zeitgemäße, wettbewerbsfähige 

Entlohnung von Geschäftsführer eines mittelständisch geprägten Automobilzulieferers. 

 

Vergütung im Jahr 2021 und im Vorjahr 2020 

Die Gesamtvergütung der Geschäftsführung enthält Gehälter und kurzfristige Leistungen in Höhe von TEUR 

1.948 (Vorjahr: TEUR 1.591) und umfasst feste Bestandteile in Höhe von TEUR 1.148 (Vorjahr: TEUR 1.007) sowie 

variable Bestandteile in Höhe von TEUR 800 (Vorjahr: TEUR 584). Der Versorgungsaufwand beträgt TEUR 0 

(Vorjahr: TEUR 0).   

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die im Berichtsjahr gewährten Zuwendungen (im Geschäftsjahr gebuchter 

Aufwand) der Mitglieder der Geschäftsführung. Die einjährige variable Vergütung wird als geschuldete 

Vergütung betrachtet, da die zugrundeliegende Leistung bis zum jeweiligen Bilanzstichtag am 31. Dezember 

vollständig erbracht wurde: 

 

Gewährte 

Zuwendungen  

Klaus Dieter Frers  

Vorsitzender der Geschäftsführung  

Eintrittsdatum: 11. April 1988  

Dr. Matthias Schöllmann  

Geschäftsführer  

Eintrittsdatum: 1. September 2018  
   

 

   2021  2020  2021  2020  

 in EUR in % in EUR in % in EUR in % in EUR in % 

Festvergütung  600.000,00 45,54 580.000,00 58,89 400.000,08 63,41 386.666,74 63,76 
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Nebenleistungen  117.653,58 8,93 20.816,58 2,11 30.812,48 4,88 19.795,20 3,26 

Summe  717.653,58 54,46 600.816,58 61,01 430.812,56 68,29 406.461,94 67,02 

Einjährige variable 

Vergütung  
600.000,00 

45,54 
384.000,00 38,99 200.000,00 31,71 200.000,00 32,98 

Summe  1.317.653,58  984.816,58  630.812,56  606.461,94  

Gesamtvergütung  1.317.653,58 

  

984.816,58 

 

 630.812,56  606.461,94  

  

Die im Geschäftsjahr 2021 Herrn Klaus Dieter Frers insgesamt gewährte Vergütung in Höhe von EUR 

1.317.653,58 war um EUR 333.837 höher als die im Geschäftsjahr 2020 insgesamt gewährte Vergütung in Höhe 

von EUR 984.816,58. Dies entspricht einer relativen Veränderung von rund 33,8 %. 

 

Die im Geschäftsjahr 2021 Herrn Dr. Matthias Schöllmann insgesamt gewährte Vergütung in Höhe von EUR 

630.812,56 war um EUR 24.350,62 höher als die im Geschäftsjahr 2020 insgesamt gewährte Vergütung in Höhe 

von EUR 606.461,94. Dies entspricht einer relativen Veränderung von rund 4 %. 

 

 

Zufluss  Klaus Dieter Frers  Dr. Matthias Schöllmann  

   Vorsitzender der Geschäftsführung  Geschäftsführer  

[Angaben in Euro]  Eintrittsdatum: 11. April 1988  Eintrittsdatum: 1. September 2018  

   2021  2020  2021  2020  

Festvergütung  600.000,00  580.000,00  400.000,08  386.666,74  

Nebenleistungen  117.653,58  20.816,58  30.812,48  19.795,20  

Summe  717.653,58  600.816,58  430.812,56  406.461,94  

Einjährige variable Vergütung  0,001  0,001  0,001  0,001  

Summe  717.653,58  600.816,58  430.812,56  406.461,94  

Versorgungsaufwand  0,00  0,00  0,00  0,00  

Gesamtvergütung  717.653,58  600.816,58  430.812,56  406.461,94  

 1 Die variablen Vergütungen sind gestundet und wurden in 2020 und 2021 nicht ausgezahlt. 

 

Die paragon GmbH & Co. KGaA hat im Geschäftsjahr 2021 einen Aufwand aus der Zuführung zur 

Pensionsrückstellung an Klaus Dieter Frers i.H.v. TEUR 125 (Vorjahr: Aufwand von TEUR 111) im Jahresabschluss 

der Gesellschaft nach HGB ausgewiesen. Im Konzernabschluss der Gesellschaft wurde nach IFRS im 
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Geschäftsjahr 2021 ein Aufwand aus Zuführung zur Pensionsrückstellung an Klaus Dieter Frers i.H.v. TEUR 14 

(Vorjahr: Aufwand von TEUR 27) ausgewiesen.   

 

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr wurden keine Aktien- oder Aktienoptionen gewährt oder zugesagt und keine 

variablen Vergütungsbestandteile von Mitgliedern des Vorstands zurückgefordert. Keinem Vorstandsmitglied 

sind Leistungen von einem Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied zugesagt oder im 

Geschäftsjahr gewährt worden. Es gibt keine Leistungen, die einem früheren Vorstandsmitglied im 

Zusammenhang mit der Beendigung seiner Tätigkeit gewährt wurden. 

 

In Bezug auf § 162 Abs. 5 AktG wird darauf hingewiesen, dass es keine berichtspflichtigen Abweichungen vom 

Vergütungssystem gibt. 

 

 

 

Vergütung des Aufsichtsrats 

 

Gemäß § 113 Abs. 3 Sätze 1 und 2 AktG ist von der Hauptversammlung börsennotierter Gesellschaften 

mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder zu beschließen. In der 

Hauptversammlung am 31. August 2021 ist die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wie folgt festgelegt 

worden. 

 

Die Vergütung besteht ausschließlich aus einer festen Vergütung. Diese sieht einen Festbetrag von TEUR 30 je 

einfachem Aufsichtsratsmitglied und Geschäftsjahr vor. Der Vorsitzende erhält das Zweifache.  

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben im Berichtsjahr eine feste Vergütung in Höhe von TEUR 120 erhalten 

(Vorjahr: TEUR 120).   

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder:  

 

[Angaben in TEUR]  

Prof. Dr.-Ing. Iris 

Gräßler  
Prof. Dr. Lutz Eckstein  

Hermann 

Börnemeier  
Walter Schäfers  

Vorsitzende des 

Aufsichtsrats (ab 31. 

August 2021)  

Vorsitzender des 

Aufsichtsrats (bis 31. 

August 2021)  
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2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020  

Festvergütung  20  0  40  60  30  30  30  30  

                  

Gesamtvergütung  20  0  40  60  30  30  30  30  

  

Die Aufsichtsratsvergütung in Form einer Festvergütung zu gewähren, entspricht der etablierten Praxis großer 

börsennotierte Aktiengesellschaften und der Anregung G.18, Satz 1 des Deutschen Corporate Governance 

Kodex. Sie erscheint angesichts der auf Unabhängigkeit ausgerichteten Kontrollfunktion des Aufsichtsrats 

angemessen. Da die Aufsichtsratsmitglieder eine reine Festvergütung beziehen, wurden keine Aktien- oder 

Aktienoptionen gewährt oder zugesagt und ist eine Rückforderung variabler Vergütungsbestandteile 

ausgeschlossen. 

 

Prüfungsvermerk 

 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES VERGÜTUNGSBERICHTS DER PARAGON GMBH & CO. KGAA, DELBRÜCK, 

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021 

 

An die paragon GmbH & Co. KGaA, Delbrück 

 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Vergütungsbericht der paragon GmbH & Co. KGaA, Delbrück, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

bis zum 31. Dezember 2021 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG im 

Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht 

inhaltlich geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben 

nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich nicht auf den Inhalt des 

Vergütungsberichts. 

 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG unter Beachtung 

des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach 

§ 162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870 (08.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und 

diesem Standard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ 

unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des IDW 

Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 

1) angewendet. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für 
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Wirtschaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir 

eingehalten. 

 

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, einschließlich 

der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Ferner sind sie verantwortlich 

für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, 

einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 

unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen 

wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hierüber ein 

Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben. 

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der im 

Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben die formelle 

Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir die 

inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene 

Darstellung des Vergütungsberichts nicht geprüft. 

. 

 

Düsseldorf, den 29. April 2022 

Baker Tilly GmbH & Co. KG. 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 

(Düsseldorf) 

 

Stephan Martens Jonas Hagen . 

 

Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 

 
 

 


